
Wieder rechtliche Frage- leider Ärger
Beitrag von „Nuki“ vom 14. April 2011 17:19

Soweit ich weiß muss bei einem zeitweiligen U-Ausschluss das Jugendamt informiert werden.
Das freut den Vater sicher nicht. Ich würde ihn allerdings darüber schon mal informieren.
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